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Weitere Informationen zur EUDR  
auf unserer Webseite.

Ihre Ansprechpartner 

Der EUDR Quick Check bietet Ihrem Unternehmen eine kompakte und verständliche 
Einführung in die Anforderungen der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Er zeigt Ihnen 
nicht nur initial auf, ob und wie Ihr Unternehmen betroffen sein könnte, sondern auch, 
wo noch Handlungsbedarf besteht. Ob Rinder, Kakao, Kaffee, Palmöl, Kautschuk, Soja 
oder Holz – der EUDR Quick Check gibt Ihnen einen ersten Überblick über die mögliche 
Betroffenheit Ihres Unternehmens. 

Der EUDR Quick Check bietet Ihnen eine 
gezielte, kostenlose und – ganz im Sinne 
der EUDR – nachhaltige Ersteinschätzung 
zur Umsetzung des Gesetzes, potenzieller 
Lücken und Lösungsansätze.

Die EUDR-Sorgfaltspflichten im Überblick

 • Sammlung umfassender Informationen zu den relevanten Rohstoffen/Erzeugnissen  
(z. B. Geolokalisierung von Nutzflächen)

 • Bewertung des Risikos für Entwaldung anhand vorgegebener Kriterien, u.a.:
 – Risiko des Erzeugerlandes oder Landesteils
 – Verbreitung der Entwaldung im Erzeugerland
 – Bedenken in Bezug auf Erzeuger- und Ursprungsländer

 • Ergreifen von Maßnahmen zur Risikominimierung, u. a.: 
 – Anforderung zusätzlicher Zulieferer-Informationen
 – Durchführung unabhängiger Erhebungen und Audits
 – Interne Kontrollverfahren und Compliance-Management

 • Abgabe von Sorgfaltserklärungen 

 • Jährliche Berichterstattung an nationale Aufsichtsbehörden

Aktuell wichtige Fragen (…die wir auch im Rahmen des EUDR Quick Checks adressieren)

 • Unter welchen Voraussetzungen fällt Ihr Unternehmen in den Anwendungsbereich der EUDR?

 • Sofern Sie betroffen sind: Was kommt auf Ihr Unternehmen zu?

 • Wie sehen die nächsten Schritte aus?

EUDR Quick Check
Um Ihr Unternehmen optimal auf die bevorstehende Umsetzung der EU- 
Entwaldungsverordnung (EUDR) vorzubereiten, bieten unsere EUDR-Experten 
Ihnen mit dem Quick Check folgende Leistungen: 

EUDR Quick Check:

 • Kompakter Überblick über die Inhalte der EUDR

 • Einordnung der EUDR in die aktuelle ESG-Gesetzeslandschaft

 • Klärung der Voraussetzungen für eine Betroffenheit

 • Ableitung nächster Schritte unter Berücksichtigung unserer Marktexpertise

 • Infomaterial

 • Berücksichtigung und Zurverfügungstellen unserer 10-Fragen Broschüre 

Die EUDR in Kürze (Stand: März 2025)
 • Verpflichtung zur Einhaltung umfangreicher Sorgfaltspflichten zur Eindämmung 
und Verhinderung von Entwaldung und Waldschädigung

 • Ab 30.12.2025: Betroffenheit von mittleren und großen Unternehmen in der EU 
aufgrund relevanter Rohstoffe/Erzeugnisse*

 • Ab 30.6.2026: Betroffenheit von kleineren und Kleinstunternehmen in der EU  
aufgrund relevanter Rohstoffe/Erzeugnisse*

 • Der Anwendungsbereich der Sorgfaltspflichten umfasst den Einkauf, den EU-
Import und -Export, die Herstellung, der relevanten Rohstoffe und Erzeugnisse

 • Grundsätzlich sind alle Branchen erfasst
 • Bei Nicht-Einhaltung drohen Zwangs- und Bußgelder, ein temporäres Verbot des 
Inverkehrbringens relevanter Rohstoffe und Erzeugnisse, der Ausschluss von 
öffentlichen Vergaben und Reputationsschäden

 
* EUDR-Anwendbarkeit ist unternehmensspezifisch zu überprüfen.

Initialer Austausch 
zu Ihrer EUDR-
Betroffenheit

Erster Überblick über monetäre 
und zeitliche Aufwände bei der 

EUDR-Implementierung

Geringer zeitlicher 
Aufwand (max. 2h)

Ihre Vorteile

In einem ca. zweistündigen Workshop erhalten Sie eine effiziente und ressourcen-
schonende Ersteinschätzung Ihrer Betroffenheit und möglicher Handlungsfelder –  
und das vollkommen kostenlos. 

Was Sie auch interessieren könnte:  
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

EUDR Quick Check
Initialer, kostenloser Austausch zu Ihrer  
EUDR-Betroffenheit im Workshop-Format 

https://www.deloitte.com/de/de/issues/sustainability-climate/eu-entwaldungsverordnung-eudr.html
https://www.deloitte.com/de/de/issues/sustainability-climate/corporate-sustainability-due-diligence-directive-csddd.html

